
 

Gemeinde Wiesenbronn 

 
NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES GEMEINDERATES 
 

    
 Sitzungsdatum: Dienstag, 08.04.2025 
 Beginn: 19:30 Uhr 
 Ende 19:40 Uhr 
 Ort: im Sitzungssaal des Rathauses Wiesenbronn 
    

 
 

ANWESENHEITSLISTE 

Vorsitzender 

Warmdt, Volkhard  Erster Bürgermeister  

Mitglieder des Gemeinderates 

Bendrien, Juliane    
Fröhlich, Reinhard    
Gebert, Christian    
Höhn, Harald    
Hubenthal, Hans-Jürgen    
Kreßmann, Markus    
Paul, Dominik    
Prechtel, Annette    
Stenger, Katrin    
von Wietersheim, Jan    
Wegmann, Carolin    
Wenigerkind, Hendrik, Dr.    

Schriftführerin 

Lorey, Elke    
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Genehmigung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 11.03.2025 
  

2. Erledigungsvermerke 
  

3. Maibaumaufstellung am 30.04.2025 
Vorlage: HA/365/2025 

  

4. Informationen 
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Erster Bürgermeister Volkhard Warmdt eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Der Vorsitzende fragt an, ob mit der Tagesordnung Einverständnis besteht. Da keine Einwendungen 
erhoben werden, wird diese genehmigt. 
 
Beschluss: 
Die Tagesordnung wird genehmigt. 
 
Einstimmig beschlossen: Ja 12 Nein 0 Anwesend 12 
 

- GR Kreßmann hat an der Sitzung noch nicht teilgenommen - - 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

1 Genehmigung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 11.03.2025  
 

Der öffentliche Teil der Niederschrift vom 11.03.2025 wurde den Gremienmitgliedern mit der 
Sitzungseinladung digital zugestellt. Es wurden keine Einwendungen erhoben und die Niederschrift 
wird somit genehmigt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  Anwesend 12   
 
2 Erledigungsvermerke  
 

Erledigungsvermerke  
Gemeinderatssitzung vom 11.03.2025 

           
 

Zur Kenntnis genommen  
- GR Kreßmann tritt ein und nimmt am weiteren Verlauf der Sitzung teil. – 

-  Tagesordnungspunkt Erledigungsvermerk  

 Öffentlicher Teil  

3. Örtliche Rechnungsprüfung 2023 VGem 

4. Feststellung der Jahresrechnung 2023 VGem 

5. Entlastung für das Jahr 2023 VGem 

6. Beschlussfassung über die Refinanzierung der Baumaßnahme „Neubau eines 
Zulaufkanals“ 

VGem 

7. 20. Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg – Windenergie VGem 

8. Zuschuss für einen Schrank im Feuerwehrhaus für die Vereinsarbeit Bgm. 

9. Anbringung einer PV-Anlage auf dem Lehrerwohnhaus und weiteres Vorgehen Ortsplaner 

11. Informationen 
a) Mitteilung über den Termin der Bürgerversammlung 
b) Termin zur Besichtigung des Klärwerkes in Kitzingen am 25.06.2025 

 
Info 
Noch Plätze frei 
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3 Maibaumaufstellung am 30.04.2025  
 

Sachverhalt: 
Bei dem Maibaum handelt es sich um einen gemeindlichen Baum für den Versicherungsschutz für 
zivilrechtliche Ansprüche besteht. Dieser gilt zunächst für die jeweilige kommunale 
Gebietskörperschaft als sog. „juristische Person“. Da eine juristische Person nicht tatsächlich 
handeln kann, sondern nur „natürliche Personen“, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
alle organschaftlichen Vertreter der Kommune sowie ihre Mitarbeiter. 
 
Da der Maibaum allerdings durch einen Burschen-, Schützen- oder sonstigen Verein ausgesucht, 
gefällt, transportiert, aufgestellt oder umgelegt wird, der nicht zur organschaftlichen Vertretung 
oder zu den Mitarbeitern der Kommune zählen, so fallen diese Personen nicht automatisch unter 
den Versicherungsschutz der Kommunalen Haftpflichtversicherung. 
Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin muss diese vielmehr erst wirksam in diesen 
Versicherungsschutz einbeziehen. 
Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin kann sog. „besonders Beauftragte“ einbeziehen, indem 
er/sie natürliche Personen ausdrücklich schriftlich für eine konkrete Tätigkeit beauftrag, zum 
Beispiel für das Aufstellen des Maibaumes. Eine juristische Person (z. B. Verein) kann nicht 
beauftragt werden. 
 
Die besondere Beauftragung erfolgt dadurch, dass der Bürgermeister/die Bürgermeisterin zunächst 
eine natürliche Person (z. B. Vereinsvorstand) benennt, die das „gemeindliche Direktionsrecht“ 
ausübt. Alle übrigen Personen, die teilnehmen sollen, sind in einer Liste namentlich zu erfassen. 
 
Die Verwaltung wird gebeten, von der Burschenschaft Wiesenbronn eine sog. Helferliste 
anzufordern und anschließend die Beauftragung an den Vereinsvorstand zu veranlassen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erteilt der Maibaumaufstellung in Wiesenbronn am 30.04.2025 seine Zustimmung 
und stimmt einer Beauftragung an den ausführenden Verein zu. 
 
Die Verwaltung wird gebeten, von der Burschenschaft Wiesenbronn eine sog. Helferliste 
anzufordern und anschließend die Beauftragung an den Vereinsvorstand zu veranlassen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
 
4 Informationen  
 

Bürgermeister Warmdt erklärt, dass er bereits während der am vergangenen Freitag erfolgten 
Bürgerversammlung sämtliche Informationen weitergegeben habe. 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Volkhard Warmdt um 19:40 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 

Volkhard Warmdt    Elke Lorey 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 

 


